
Hüpfburg 

Nutzungsbedingungen 

 

1.Aufbau: 

Bauen Sie die Hüpfburg auf ebenen Untergrund auf. Dieser muss frei von spitzen Steinen, 

Ästen oder anderen scharfen und spitzen Gegenständen sein. Optimal eignet sich eine 

Wiese. 

Legen Sie die Plane unter die Hüpfburg 

Bauen Sie die Hüpfburg nicht in der Nähe von Wasser oder Feuerquellen (z.B Grill) auf.  

Stellen Sie die Hüpfburg so auf , dass Sie immer den Eingangsbereich und Hüpffläche gut 

einsehen können. 

Schließen Sie das Gebläse an einen Luftschlauch an. Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch 

mit den Riemen fest an dem Gebläse gebunden ist. Gebläse erst in Betrieb nehmen wenn die 

Hüpfburg vollständig ausgebreitet ist und alle seitlichen Reißverschlüsse geschlossen sind.  

Den nicht genutzten Luftschlauch mit dem Riemen zu ziehen, sodass dort fast keine Luft 

entweicht. 

Die Hüpfburg erst benutzen wenn diese komplett aufgeblasen ist.  

2.Benutzung: 

Die Hüpfburg darf nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person genutzt werden. 

Erwachsene dürfen die Hüpfburg wegen einer zu hohen Punktbelastung nicht benutzen. 

Speisen und Getränke dürfen grundsätzlich nicht mit in die Hüpfburg genommen werden. 

„Schuhe aus“ – die Hüpfburg darf nicht mit Schuhwerk genutzt werden. 

Hosentaschen , Jacken etc. kontrollieren das keine Spitzen, scharfen oder harten 

Gegenstände enthalten. 

Das Sicherheitsnetz ist keine „Sprungwand“. In die Sicherheitsnetze darf man springen. Diese 

können dadurch zerstört werden. 

 

 

 



3. Abbau 

Bevor die Luft abgelassen wird , müssen alle Kinder die Hüpfburg verlassen. Vor dem 

Zusammenlegen und Einpacken ist die Hüpfburg zu reinigen. Neben der 

Hüpffläche müssen insbesondere die Nähte und Rillen ausgefegt werden (Mit 

einem Akku Stabsauber einmal absaugen). Feiner Sand und kleinere Steine 

können zu extremen Verschleiß (Schmirgelpapiereffekt) führen. Die Hüpfburg 

darf nur im trockenen Zustand verpackt und zurück gegeben werden. 

 

4. Nichtbenutzung 

Die Benutzung der Hüpfburg bei Regen und starkem Wind ist untersagt ( Unfallgefahr). Die 

beaufsichtigende Person hat sofort die Hüpfburg zu sperren und gegebenenfalls abzubauen. 

Bei Beschädigung der Hüpfburg ist eine Weiterbenutzung untersagt! 

 

 

 

 

 

 


